
 
 

Hausordnung 
 

Unsere Ziele: 

 Unseren Schülern/innen eine qualifizierte Ausbildung gewährleisten 

 für die Sicherheit von Schüler/innen und Lehrkräften zu sorgen 

 ein angenehmes Betriebsklima für alle an unserem Schulbetrieb beteiligten Personen zu 

schaffen. 

 

Voraussetzung: Spielregeln, die von allen Beteiligten eingehalten werden müssen 

 
 

1. Bis 22.09.2023 (bzw. bei Anmeldungen während des Schuljahres innerhalb von 4 Wochen) 
müssen alle zur Ausbildung erforderlichen Unterlagen abgegeben sein. 

 
2. Freundlichkeit und Ehrlichkeit zu Mitschüler/innen, Lehrkräften und Hauspersonal 

erleichtern das Zusammenleben. 
 
3. Auf Pünktlichkeit und Ordnung ist zu achten. 
 
4. Notwendige Unterrichtsmittel und entsprechende Arbeitskleidung (Praxis, Theorie und 

Sport) sind mitzubringen. 
 
5. In der Schule und im gesamten Schulgelände ist das Rauchen nicht gestattet. Dies gilt 

insbesondere auch für die Toiletten. 
 
6. Alkoholische Getränke und Rauschmittel sind verboten. 
 
7. Die Rücksichtnahme auf alle Mitschüler erfordert auch die Sauberkeit in den Toiletten. 

Werfen Sie bitte keine Abfälle in die Toilettenschüsseln und unterlassen Sie alle 
Verunreinigungen. 

 
8. Das Schulgelände darf ohne Genehmigung während der Vormittagspause nicht verlassen 

werden. 
 
9. Bei Versäumnis des Unterrichts sind die bekannt gegebenen Regelungen einzuhalten. 
 
10. Ausreichende Parkmöglichkeit ist hinter dem Schulhaus vorhanden. Auf dem Schulgelände 

ist Schrittgeschwindigkeit (15 km/h) einzuhalten.  
 
11. Auf die Anwohner der Zufahrtsstraße (Schnepfenluckstr.) ist Rücksicht zu nehmen. Im 

Sinne einer guten Nachbarschaft dürfen keine Abfälle (Papier, Zigarettenkippen etc.) auf 
den Gehweg oder auf die Grundstücke entlang der Straße geworfen werden.  

 
12. Der Müll muss in den dafür vorgesehenen und gekennzeichneten Behältern entsorgt 

werden. Schüler/innen, die zum Reinigungsdienst eingeteilt sind, müssen diesen Dienst 
sorgfältig und zuverlässig durchführen. 

 
 
 

Bei Zuwiderhandlungen gegen diese Hausordnung werden die entsprechenden 
Ordnungsmaßnahmen gemäß Art. 87 BayEUG, ausgesprochen 


